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A1. Anhang zu Art. 26 

 Art. 26 

Beiträge Der Mitgliederbeitrag wird durch die ordentliche GV jeweils bis auf 
weiteres festgelegt. 

Die zahlenmässige Fixierung findet sich im Anhang der Statuten. 

Die folgenden Mitgliederbeiträge wurden an der Gründungsversammlung vom 
15. Februar 2006 festgelegt: 

Aktivmitglieder CHF 90.00 
Assoziierte Mitglieder CHF 90.00 
Passivmitglieder CHF 20.00 


